
EFK 

SPFA 

Nationalrat
200 Mitglieder

Ständerat
46 Mitglieder

Finanzdelegation der
eidg. Räte

6 Mitglieder (je 3 der FK’s)
________________________________

3 Subdelegationen________________________________

Laufende, nähere Prü-
fung und Überwachung 
des gesamtem Finanz-
Haushaltes:
- besoldungs- und kredit-

rechtliche Kompetenzen
- Revisionsberichte EFK
- Finanzpolitik des BR
- Mitberichte zu Botschaf-

ten des BR an FK‘s oder
andere Kommissionen

MITSCHREITENDE
AUFSICHT 

oder

NACHTRÄGLICHE
AUFSICHT

Auftrag (ParlG Art. 51)

Organisation der 
parlamentarischen Aufsicht über die Finanzen

_____________________________

Auftrag 
(Alpentransit-Beschluss Art. 20)

Parlamentarische
Oberaufsicht über die
Verwirklichung der
Neuen Alpentrans-
Versale (NEAT) 

NEAT-
Aufsichtsdelegation

12 Mitglieder
(je 2 der FK’s, GPK’s, KVF’s)

MITSCHREITENDE
AUFSICHT 

oder

NACHTRÄGLICHE
AUFSICHT

25 Mitglieder
____________________________

_____________________________

Auftrag (ParlG Art. 50)

4 Subkommissionen

Prüfung / Genehmigung
GESTALTENDE
AUFSICHT

NACHTRÄGLICHE
AUFSICHT

Finanzkommission
Nationalrat

- Voranschlag
- Nachtragskredite

- Staatsrechnung

- Mitberichte
- Finanzplan

13 Mitglieder
____________________________

_____________________________

Auftrag (ParlG Art. 50)

4 Subkommissionen

Prüfung / Genehmigung
GESTALTENDE
AUFSICHT

NACHTRÄGLICHE
AUFSICHT

Finanzkommission
Ständerat

- Voranschlag
- Nachtragskredite

- Staatsrechnung

- Mitberichte
- Finanzplan



Finanzdelegation: Rechtsgrundlagen 
 
 
 
Bundesverfassung 
 
Art. 167 Finanzen 

Die Bundesversammlung beschliesst die Ausgaben des Bundes, setzt den Voranschlag fest 
und nimmt die Staatsrechnung ab. 

 

Art. 169 Oberaufsicht 
1 Die Bundesversammlung übt die Oberaufsicht aus über den Bundesrat und die 
Bundesverwaltung, die eidgenössischen Gerichte und die anderen Träger von Aufgaben des 
Bundes. 

 

Parlamentsgesetz (ParlG) 
 
Art. 51 Finanzdelegation 
1 Die Finanzkommissionen wählen aus ihrer Mitte je drei Mitglieder und für jedes Mitglied 
eine ständige Stellvertreterin oder einen ständigen Stellvertreter in die Finanzdelegation 
(FinDel). Die Delegation konstituiert sich selbst. 
2 Der Finanzdelegation obliegt die nähere Prüfung und Überwachung des gesamten 
Finanzhaushaltes. 
3 Der Verkehr der Finanzdelegation mit der Eidgenössischen Finanzkontrolle richtet sich 
nach den Artikeln 14, 15 und 18 des Finanzkontrollgesetzes vom 28. Juni 1967. 
4 Die Finanzdelegation erstattet den Finanzkommissionen Bericht und stellt Antrag. 
5 Sie kann sich mit weiteren Beratungsgegenständen befassen und ihre Feststellungen den 
Finanzkommissionen oder anderen Kommissionen zur Kenntnis bringen. 
6 Sie entscheidet mit der Mehrheit ihrer stimmenden Mitglieder. 
 

Art. 154 Informationsrechte der Delegationen der Aufsichtskommissionen 
1 Den Delegationen der Aufsichtskommissionen dürfen keine Informationen vorenthalten 
werden. 
2 Die Delegationen der Aufsichtskommissionen haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben neben 
den Informationsrechten nach den Artikeln 150 und 153 das Recht: 

a. auf Herausgabe von:  

1. Protokollen der Bundesratssitzungen,  

2. Unterlagen, die im Interesse des Staatsschutzes oder der Nachrichtendienste als 
geheim klassifiziert sind oder deren Kenntnisnahme durch Unberechtigte den 
Landesinteressen einen schweren Schaden zufügen kann; 

b. Personen als Zeuginnen oder Zeugen einzuvernehmen (…) 
3 Die Finanzdelegation und die Geschäftsprüfungsdelegation erhalten laufend sämtliche 
Beschlüsse des Bundesrates einschliesslich der Anträge und der Mitberichte. Sie legen 
gemeinsam die Einzelheiten der Zustellung, der Einsichtnahme und der Aufbewahrung fest. 

  



Finanzhaushaltsgesetz (FHG) 
 
Art. 28 Dringlichkeit 
1 Erträgt die Ausführung eines Vorhabens keinen Aufschub, so kann der Bundesrat die 
Ermächtigung zur Inangriffnahme oder Fortsetzung des Vorhabens schon vor der 
Bewilligung des erforderlichen Verpflichtungskredites erteilen. Er holt vorgängig die 
Zustimmung der Finanzdelegation der eidgenössischen Räte (Finanzdelegation) ein. 
2 Der Bundesrat unterbreitet die dringliche Verpflichtung der Bundesversammlung zur 
nachträglichen Genehmigung. 
3 Überschreitet die dringliche Verpflichtung 500 Millionen Franken und wird für ihre 
nachträgliche Genehmigung innert einer Woche nach der Zustimmung der Finanzdelegation 
die Einberufung der Bundesversammlung zu einer ausserordentlichen Session verlangt, so 
findet diese in der dritten Kalenderwoche nach der Einreichung des Begehrens für die 
Einberufung der Session statt. 

 

Finanzkontrollgesetz (FKG) 
 
Art. 14 Berichterstattung und Umsetzung 
1 Die Eidgenössische Finanzkontrolle verfasst über jede von ihr abgeschlossene Prüfung 
einen Bericht. Diesen und sämtliche dazugehörenden Akten einschliesslich der 
Stellungnahme der geprüften Stelle sowie einer Zusammenfassung stellt sie der 
Finanzdelegation der eidgenössischen Räte zu. (…) 
2 Nachdem die Finanzdelegation einen Prüfungsbericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle 
behandelt hat, kann diese ihren Bericht zusammen mit der Stellungnahme der geprüften 
Stelle und allfälligen Beurteilungen der Finanzdelegation veröffentlichen. 
3 Die Eidgenössische Finanzkontrolle erstattet der Finanzdelegation und dem Bundesrat 
jährlich einen Bericht, in dem sie über den Umfang und die Schwerpunkte ihrer 
Revisionstätigkeit, über wichtige Feststellungen und Beurteilungen sowie über 
Revisionspendenzen und deren Gründe informiert. Der Bericht wird veröffentlicht. 
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